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Artikel 11)

Änderung des
Hessischen Gaststättengesetzes

Das Hessische Gaststättengesetz vom
28. März 2012 (GVBl. S. 50), geändert
durch Gesetz vom 28. März 2012 (GVBl.
S. 50), wird wie folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt gefasst:

„§ 2

Anwendbarkeit der 
Gewerbeordnung, der 

Gewerbeanzeigeverordnung und der
Dienstleistungs-

Informationspflichten-Verordnung

(1) Auf Gaststättengewerbe im
Sinne dieses Gesetzes sind die Ge-
werbeordnung, die Gewerbeanzeige-
verordnung vom 22. Juli 2014 (BGBl. I
S. 1208) und die Dienstleistungs-In-
formationspflichten-Verordnung vom
12. März 2010 (BGBl. I S. 267) anzu-
wenden, soweit in diesem Gesetz
nichts anderes bestimmt ist.

(2) Bei der Anzeige eines Gaststät-
tengewerbes nach § 14 Abs. 1 Satz 1
und 2 Nr. 1 und 2 der Gewerbeord-
nung sind die Betriebsart und eine et-
waige außengastronomische Bewirt-
schaftung anzugeben.“

2. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geän-
dert:

aa) Die Angabe „§ 14 Abs. 1 
Satz 1“ wird um „und Satz 2
Nr. 1 und 2“ ergänzt.

bb) In Nr. 1 wird die Angabe 
„15. Dezember 2011 (BGBl. I 
S. 2714)“ durch „4. November
2016 (BGBl. I S. 2460)“ ersetzt.

cc) In Nr. 3 wird die Angabe 
„20. Dezember 2011 (BGBl. I 
S. 2854)“ durch „20. November
2015 (BGBl. I S. 2010)“ ersetzt.

b) Dem Abs. 3 werden folgende Sätze
angefügt:

„Ist nach dem Ergebnis der Über-
prüfung nach Satz 1 von der Zuver-
lässigkeit der Gastgewerbetreiben-
den, ihrer gesetzlichen Vertretung
oder Stellvertretung auszugehen,
kann die gastgewerbliche Tätigkeit
bereits vor Ablauf der Frist nach
Abs. 1 Satz 1 aufgenommen wer-
den. Dies teilt die zuständige Be-
hörde den Gastgewerbetreibenden,

ihrer gesetzlichen Vertretung oder
Stellvertretung mit.“

3. § 4 wird wie folgt geändert:
a) Dem Abs. 1 werden folgende Sätze

angefügt:
„Das Untersagungsverfahren kann
fortgesetzt werden, auch wenn der
Betrieb des Gaststättengewerbes
während des Verfahrens aufgege-
ben wird. Für die Vollstreckung der
Untersagung des Gaststättengewer-
bes sind auch die Behörden zustän-
dig, in deren Bezirk das Gaststät-
tengewerbe ausgeübt wird oder
ausgeübt werden soll.“

b) Als Abs. 3 wird angefügt:
„(3) Dem Gastgewerbetreiben-

den ist von der zuständigen Behör-
de aufgrund eines an die Behörde
zu richtenden schriftlichen oder
elektronischen Antrages die per-
sönliche Ausübung des Gastgewer-
bes wieder zu gestatten, wenn Tat-
sachen die Annahme rechtfertigen,
dass eine Unzuverlässigkeit im Sin-
ne des Abs. 1 nicht mehr vorliegt.
Vor Ablauf eines Jahres nach
Durchführung der Untersagungs-
verfügung kann die Wiederaufnah-
me nur gestattet werden, wenn
hierfür besondere Gründe vorlie-
gen. Zuständig ist die Behörde, in
deren Bezirk das Gaststättengewer-
be ausgeübt werden soll. Soll kein
Gaststättengewerbe im Geltungs-
bereich dieses Gesetzes ausgeübt
werden, ist abweichend von Satz 3
für das Wiedergestattungsverfahren
die Behörde zuständig, die die Aus-
übung des Gaststättengewerbes
nach Abs. 1 untersagt hat.“

4. § 6 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
„Die zuständige Behörde bescheinigt
auf Verlangen den Empfang der An-
zeige.“

5. § 7 Satz 1 wird wie folgt geändert:
a) In Nr. 1 werden nach der Angabe

„(GVBl. I S. 46, 180)“ ein Komma
und die Angabe „zuletzt geändert
durch Gesetz vom 15. Dezember
2016 (GVBl. S. 294)“ eingefügt.

b) In Nr. 2 wird die Angabe „Lebens-
mittel- und Futtermittelgesetzbuchs
in der Fassung vom 22. August
2011 (BGBl. I S. 1770), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 15. März
2012 (BGBl. I S. 481),“ durch „Le-
bensmittel-, Bedarfsgegenstände-
und Futtermittelgesetzbuchs in der
Fassung vom 3. Juni 2013 (BGBl. I
S. 1426), zuletzt geändert durch
Verordnung vom 24. November
2016 (BGBl. I S. 2656),“ ersetzt.
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6. In § 9 Satz 1 werden die Wörter „An-
gelegenheiten der inneren Landesver-
waltung“ durch „das Sperrzeitrecht“
ersetzt.

7. In § 10 Abs. 2 wird die Angabe 
„26. September 2002 (BGBl. I S. 3830),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212)“ durch
„17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 30. Novem-
ber 2016 (BGBl. I S. 2794)“ ersetzt.

8. § 11 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt ge-
fasst:

„Nebenleistungen, allgemeine Ge-
bote und Verbote“

b) Abs. 4 Satz 4 wird aufgehoben.

9. § 12 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nr. 8 wird das Wort „oder“ durch
ein Komma ersetzt.

b) In Nr. 9 wird der Punkt am Ende
durch das Wort „oder“ ersetzt.

c) Als Nr. 10 wird angefügt:

„10. einer nach § 17 Satz 3 fortgel-
tenden Auflage oder Anord-
nung zuwiderhandelt.“

10. In § 19 Satz 2 wird die Angabe „2016“
durch „2021“ ersetzt.

Artikel 22)

Änderung der Hessischen Bauordnung

Die Hessische Bauordnung in der Fas-
sung vom 15. Januar 2011 (GVBl. I S. 46,
180), zuletzt geändert durch Gesetz vom
30. November 2015 (GVBl. S. 457), wird
wie folgt geändert:

1. § 39 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt ge-
fasst:

„Anlagen für Abwasser und 
Niederschlagswasser; Gästetoilet-

tenanlagen in Gaststätten“

b) Der bisherige Wortlaut wird Abs. 1.

c) Als Abs. 2 wird angefügt:

„(2) 1In Gaststätten mit Alkohol-
ausschank im Sinne des § 3 Abs. 1
des Hessischen Gaststättengesetzes
vom 28. März 2012 (GVBl. S. 50),
zuletzt geändert durch Gesetz vom
15. Dezember 2016 (GVBl. S. 294),
müssen Toilettenanlagen in ausrei-
chender Zahl vorhanden sein. 2Toi-
lettenanlagen nach Satz 1 sind
nicht erforderlich, wenn für die
Gaststätten zentrale Toilettenanla-
gen innerhalb des Gebäudes in un-
mittelbarer Nähe in ausreichender
Zahl zur Verfügung stehen.“

2. In § 49 Abs. 4 Nr. 2 werden nach der
Angabe „(GVBl. S. 457)“ die Wörter
„oder in eine vergleichbare Liste eines
anderen Landes“ eingefügt und nach
dem Wort „kann,“ die Wörter „nach
dem Recht eines anderen Bundeslan-
des“ gestrichen.

3. Nach § 80 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 wird als
Nr. 1a eingefügt:

„1a. die Anforderungen für Gästetoi-
lettenanlagen nach § 39 Abs. 2,“

Artikel 3

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der
Verkündung in Kraft.
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Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt.
Es ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen zu verkünden.

Wiesbaden, den 15. Dezember 2016

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  

B o u f f i e r f ü r  W i r t s c h a f t ,  E n e r g i e ,
Ve r k e h r  u n d

L a n d e s e n t w i c k l u n g  

A l - Wa z i r

2) Ändert FFN 361-108
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§ 1

Feststellung des Haushaltsplans

Der diesem Gesetz als Anlage beige-
fügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr
2017 wird in Einnahme und Ausgabe auf

35 291 294 600 Euro

festgestellt.

§ 2

Produkthaushalt

(1) Der leistungsbezogene Haushalts-
plan nach § 7a Abs. 3 der Hessischen
Landeshaushaltsordnung ist nach Produk-
ten, Projekten, zwischenbehördlichen und
externen Leistungen gegliedert (Produkt-
haushalt). Die Produkte sind nach ihrem
Zweck und nach Art und Umfang ver-
bindlich. Die in diesem Gesetz für Pro-
dukte getroffenen Regelungen gelten für
Projekte, zwischenbehördliche und exter-
ne Leistungen entsprechend, soweit
nichts anderes bestimmt ist.

(2) Die für jedes Produkt im Leistungs-
plan ausgewiesenen Gesamtkosten sind
verbindlich. Mehrerlöse erhöhen, Minder-
erlöse vermindern die veranschlagten Ge-
samtkosten, soweit im Haushaltsplan
nichts anderes bestimmt ist. Abweichun-
gen bei Kosten, Erlösen oder Kennzahlen
im Haushaltsvollzug verändern die Pro-
duktabgeltung nicht. Werden veran-
schlagte Kosten eines Produkts gesperrt,
reduziert sich die im Haushaltsplan dafür
bewilligte Produktabgeltung entspre-
chend.

(3) Die Gesamtkosten eines Produkts
können um bis zu 5 Prozent überschritten
werden, wenn ein Ausgleich innerhalb
des Buchungskreises sichergestellt wer-
den kann und im Haushaltsplan nichts
Abweichendes bestimmt ist. Satz 1 gilt
nicht für Fördermittelbuchungskreise.

(4) In Fördermittelbuchungskreisen
sind auch die im Haushaltsplan ausge-
wiesenen Leistungen zum Produkt, das
Bewilligungsvolumen und die Liquidität
je Produkt verbindlich. Die Inanspruch-
nahme ungebundener Ausgabereste er-
höht das Bewilligungsvolumen entspre-
chend; über zusätzliche Produktabgel-
tung entscheidet das Ministerium der Fi-
nanzen.

(5) Für Überschreitungen der Gesamt-
kosten eines Produkts und die Einrich-
tung neuer Produkte ist § 37 Abs. 1, 3 und
4 der Hessischen Landeshaushaltsord-
nung entsprechend anzuwenden. Glei-
ches gilt für zusätzliche Leistungen zum

Produkt in Fördermittelbuchungskreisen.
§ 11 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 gilt entspre-
chend. Satz 1 gilt nicht für zwischenbe-
hördliche Leistungen, wenn die Mehrkos-
ten vollständig durch Erlöse gedeckt wer-
den. Satz 1 und 3 gelten nicht für Mehr-
kosten, die erst bei Erstellung des Jahres-
abschlusses festgestellt werden können
und nicht zu Auszahlungen geführt ha-
ben; daraus entstehende Verluste sind
vorzutragen, über ihren Ausgleich wird
im nächsten Haushaltsplan entschieden.

(6) Werden im Haushaltsplan für die
Produkte eines Buchungskreises die Men-
ge und der Preis je Mengeneinheit für
verbindlich erklärt, reduziert sich bei
Mengenunterschreitungen die Produkt-
abgeltung entsprechend, wenn im Haus-
haltsplan nichts anderes bestimmt ist.
Abs. 2 Satz 1 bis 3, Abs. 3 und 5 finden in
diesen Fällen keine Anwendung. Bei
Mengenüberschreitungen oder neuen
Produkten ist § 37 Abs. 1 der Hessischen
Landeshaushaltsordnung entsprechend
anzuwenden. Dabei sollen entstehende
Mehrkosten durch Einsparungen in dem-
selben Einzelplan ausgeglichen werden.
Satz 3 und 4 gelten nicht für zwischenbe-
hördliche Leistungen, wenn die Mehrkos-
ten vollständig durch Erlöse gedeckt wer-
den.

(7) Im Rahmen seiner Entscheidungen
nach § 37 Abs. 1 der Hessischen Landes-
haushaltsordnung kann das Ministerium
der Finanzen zusätzliche Produktabgel-
tung gewähren, soweit diese an anderer
Stelle finanziert wird.

(8) Im Haushaltsvollzug bei den Pro-
dukten erwirtschaftete Überschüsse sind
zunächst zur Deckung von Verlusten des
Buchungskreises zu verwenden; verblei-
bende Überschüsse können zur Verstär-
kung des Finanzplans verwendet oder bis
zu einem im Haushaltsplan festgelegten
Anteil der Verwaltungsrücklage des Bu-
chungskreises zugeführt werden. Die
Verwendung dieser Rücklagen für Dauer-
verpflichtungen ist nicht zulässig. Bildung
und Inanspruchnahme von Rücklagen be-
dürfen der Zustimmung des Ministeriums
der Finanzen.

(9) Verluste aus Maßnahmen, denen
das Ministerium der Finanzen nach § 37
Abs. 1 der Hessischen Landeshaushalts-
ordnung zugestimmt hat, können zulasten
des Finanzierungsbuchungskreises aus-
geglichen werden. Näheres hierzu regelt
das Ministerium der Finanzen. Andere
Verluste sind vorzutragen. Über einen
Ausgleich wird im nächsten Haushalts-
plan entschieden.

(10) In den Erläuterungen zum Finanz-
plan genannte Einzelinvestitionen sind*) FFN 43-86

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz
über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen

für das Haushaltsjahr 2017 
(Haushaltsgesetz 2017) �*)

Vom 15. Dezember 2016

Anlage
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verbindlich. Für veranschlagte, nicht ge-
tätigte Investitionen kann zur Finanzie-
rung dieser Investitionen in den Folgejah-
ren mit Zustimmung des Ministeriums der
Finanzen eine Investitionsrücklage gebil-
det werden.

§ 3

Deckungsfähigkeit, Umsetzungen, 
alternative Beschaffungs- und

Errichtungsformen

(1) Personalausgabenansätze dürfen
innerhalb der Einzelpläne umgesetzt wer-
den.

(2) Im Produkthaushalt sind die Titel
der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 mit Aus-
nahme des Titels 529 gegenseitig de-
ckungsfähig und einseitig deckungsfähig
zugunsten der Titel der Hauptgruppen 7
und 8. Die Titel der Hauptgruppen 7 und
8 sind gegenseitig deckungsfähig.

(3) Abweichend von Abs. 2 sind in För-
dermittelbuchungskreisen die Titel der
Hauptgruppen 4 bis 9 gegenseitig de-
ckungsfähig. Verpflichtungsermächtigun-
gen können innerhalb eines Förderpro-
duktes nach Maßgabe von Satz 1, im Üb-
rigen nach den jeweiligen Bewirtschaf-
tungsregelungen in Anspruch genommen
werden.

(4) Mindereinnahmen reduzieren,
Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeer-
mächtigung im Sinne der Abs. 2 und 3.
Außerhalb der laufenden Geschäfte anfal-
lende Mehreinnahmen dürfen nur mit Zu-
stimmung des Ministeriums der Finanzen
verwendet werden.

(5) Das Ministerium für Wirtschaft,
Energie, Verkehr und Landesentwicklung
und das Ministerium für Umwelt, Klima-
schutz, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz können mit vorheriger Zustim-
mung des Ministeriums der Finanzen

1. Ansätze, Kosten und Verpflichtungser-
mächtigungen in den Bereichen der
Gemeinschaftsaufgaben „Verbesse-
rung der regionalen Wirtschaftsstruk-
tur“ und „Verbesserung der Agrar-
struktur und des Küstenschutzes“ so-
wie

2. die von der Verordnung (EU) Nr. 1305/
2013 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 17. Dezember 2013
über die Förderung der ländlichen
Entwicklung durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwick-
lung des ländlichen Raums (ELER) und
zur Aufhebung der Verordnung (EG)
Nr. 1698/2005 (ABl. EU Nr. L 347 
S. 487, 2016 Nr. L 130 S. 1), zuletzt ge-
ändert durch Verordnung (EU) 
Nr. 2016/142 der Kommission vom
2. Dezember 2015 (ABl. EU Nr. L 28 
S. 8), betroffenen Ansätze, Kosten und
Verpflichtungsermächtigungen

in den Einzelplänen 07 und 09 für gegen-
seitig, andere Ansätze, Kosten und Ver-
pflichtungsermächtigungen zugunsten
dieser Bereiche für einseitig deckungsfä-
hig erklären. Sofern zur Umsetzung der
Programme mit Förderungen aus der Ver-

ordnung (EU) Nr. 1305/2013 zusätzliche
Verpflichtungsermächtigungen erforder-
lich werden, können diese mit vorheriger
Zustimmung des Ministeriums der Finan-
zen im notwendigen Umfange eingegan-
gen werden. Darüber hinaus können mit
vorheriger Zustimmung des Ministeriums
der Finanzen Ansätze, Kosten und Ver-
pflichtungsermächtigungen des Pro-
gramms „Förderung der energetischen
Modernisierung sozialer Infrastruktur in
den Kommunen – Investitionspakt“ für
gegenseitig deckungsfähig erklärt wer-
den. Im Rahmen seiner Zustimmung kann
das Ministerium der Finanzen die erfor-
derliche Produktabgeltung umsetzen.

(6) Das Ministerium der Finanzen kann
bei nachgewiesener Wirtschaftlichkeit im
Haushalt veranschlagte Investitionsmaß-
nahmen durch alternative Beschaffungs-
und Errichtungsformen (wie öffentlich-
private Partnerschaften, Leasing- oder
ähnliche Verträge) ersetzen und die erfor-
derlichen Verträge schließen oder geneh-
migen. In diesen Fällen können die ver-
anschlagten Mittel im laufenden Haus-
haltsjahr zur Absicherung und Leistung
der vertraglichen Raten verwendet wer-
den; verbleibende Haushaltsmittel sind
gesperrt.

(7) Die Landesregierung kann Produk-
te ganz oder teilweise umsetzen, wenn
Aufgaben von einer Verwaltung auf eine
andere Verwaltung übergehen. Eines Be-
schlusses der Landesregierung bedarf es
nicht, wenn die beteiligten Ministerien
und das Ministerium der Finanzen über
die Umsetzung einig sind.

§ 4

Leistungen des Bundes, 
Übertragbarkeit von Ausgaben

(1) Bei Maßnahmen, die eine Leistung
des Bundes vorsehen, gelten Ansätze,
Kosten und Verpflichtungsermächtigun-
gen im gleichen Verhältnis als gesperrt, in
dem der Bund seine Leistung mindert; 
§ 41 der Hessischen Landeshaushaltsord-
nung bleibt unberührt.

(2) Übertragbare Ausgaben im Sinne
des § 19 Abs. 1 der Hessischen Landes-
haushaltsordnung sind die Ausgaben der
Hauptgruppen 7 und 8 des Gruppie-
rungsplans für den Haushalt des Landes
Hessen, die Ausgaben aus zweckgebun-
denen Einnahmen sowie die Ausgaben in
Fördermittelbuchungskreisen.

(3) Das Ministerium der Finanzen kann
in besonders begründeten Einzelfällen
die Übertragbarkeit von Ausgaben zulas-
sen, soweit Ausgaben für bereits bewillig-
te Maßnahmen noch im nächsten Haus-
haltsjahr zu leisten sind.

§ 5

Energieeinsparung, 
Informationstechnik

(1) Das Ministerium der Finanzen kann
für Maßnahmen der Energie- und Was-
sereinsparung Vorfinanzierungen in An-
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spruch nehmen, wenn die entstehenden
Kosten und die Tilgungszahlungen aus
den erwarteten Energie- und Wasserein-
sparungen innerhalb von 75 Prozent der
technischen Lebensdauer der Installation
refinanziert werden können.

(2) Die Mittel für Zwecke der Informa-
tionstechnik sind gesperrt, soweit sie
nicht für Maßnahmen im Rahmen des
vom Bevollmächtigten für E-Government
und Informationstechnik festgeschriebe-
nen IT-Standardisierungsprozesses einge-
setzt werden sollen. Das Ministerium der
Finanzen kann die Sperre aufheben.

(3) Mittel und Stellen, die zur Umset-
zung der Informationssicherheitsleitlinie
für die hessische Landesverwaltung vom
11. Juli 2016 (StAnz. S. 802) veranschlagt
sind, können mit Zustimmung des Minis-
teriums der Finanzen in Anspruch ge-
nommen werden.

§ 6

Institutionelle Förderungen,
Übertragung von Förderprogrammen

(1) Ansätze, Kosten und Verpflich-
tungsermächtigungen für Zuwendungen
im Sinne des § 23 der Hessischen Landes-
haushaltsordnung zur Deckung der ge-
samten Ausgaben oder eines nicht abge-
grenzten Teils der Ausgaben einer Stelle
außerhalb der Landesverwaltung (institu-
tionelle Förderung) sind gesperrt, solange
ein Haushalts- oder Wirtschaftsplan nicht
von dem zuständigen Ministerium und
dem Ministerium der Finanzen gebilligt
ist. Das Ministerium der Finanzen kann
die Sperre aufheben.

(2) Das Ministerium der Finanzen
kann, soweit die Haushalts- oder Wirt-
schaftspläne nicht rechtzeitig zu Beginn
des jeweiligen Haushaltsjahres vorgelegt
werden können, in Abschlagszahlungen
zur Leistung unabweisbarer Ausgaben
einwilligen.

(3) Im Landeshaushalt veranschlagte
Förderprogramme können zur Abwick-
lung auf Externe übertragen werden. Das
Ministerium der Finanzen kann hieraus
sich ergebende notwendige Anpassungen
im Haushaltsvollzug vornehmen.

§ 7

Stellenbewirtschaftung, Personalmittel

(1) Abweichend von § 49 Abs. 3 der
Hessischen Landeshaushaltsordnung
kann jede Planstelle und Stelle mit meh-
reren Teilzeitbeschäftigten besetzt wer-
den. Beschäftigte können mit anteiliger
Arbeitszeit auf mehreren Planstellen oder
Stellen geführt werden. Die Gesamtar-
beitszeit je Planstelle und Stelle darf nicht
höher sein als die Arbeitszeit einer vollbe-
schäftigten Kraft.

(2) Planstellen einer Besoldungsgruppe
können auch mit Beamtinnen und Beam-
ten mit einer anderen Amtsbezeichnung
derselben Besoldungsgruppe und Lauf-
bahngruppe besetzt werden. Über die

Änderung der Amtsbezeichnung ist im
nächsten Haushaltsplan zu entscheiden.

(3) Werden polizeidienstunfähige Be-
amtinnen und Beamte des Polizeivoll-
zugsdienstes, die den gesundheitlichen
Anforderungen des Amtes einer anderen
Laufbahn genügen, im Dienst des Landes
weiterverwendet, so können sie auf einer
Planstelle des Eingangsamts einer Lauf-
bahn der jeweiligen Laufbahngruppe ge-
führt werden. Gleiches gilt für Beamtin-
nen und Beamte des Justizvollzugsdiens-
tes, die im allgemeinen Vollzugsdienst tä-
tig sind. Das Ministerium der Finanzen
kann zur Übernahme von polizei- oder
justizvollzugsdienstunfähigen Beamtin-
nen und Beamten vorübergehend Stellen
in Planstellen umwandeln.

(4) Die Stellenübersicht für Rechtsrefe-
rendarinnen und Rechtsreferendare bei
Kapitel 05 04 Titel 428 sowie die Erläute-
rungen dazu sind verbindlich.

§ 8

Umsetzung von Stellen

(1) Die Landesregierung kann mit Zu-
stimmung des Haushaltsausschusses freie
oder frei werdende Planstellen und Stel-
len im Falle eines unabweisbaren, vor-
dringlichen Personalbedarfs in andere
Kapitel desselben Einzelplans oder in an-
dere Einzelpläne umsetzen und, soweit es
notwendig ist, gleichzeitig umwandeln.
Über den weiteren Verbleib der umge-
setzten Planstellen und Stellen ist im
nächsten Haushaltsplan zu entscheiden. 
§ 50 der Hessischen Landeshaushaltsord-
nung bleibt unberührt.

(2) Die Ministerien können Planstellen
und Stellen innerhalb des Einzelplans
umsetzen. Dies gilt nicht für Umsetzun-
gen in das Ministeriumskapitel.

§ 9

Anpassung an Besoldungs- 
und Tarifrecht

(1) Die Landesregierung kann haus-
haltsrechtliche Maßnahmen treffen, die
sich aus der Anpassung an das Besol-
dungsrecht, an andere gesetzliche Be-
stimmungen oder an das Tarifvertrags-
recht zwingend ergeben, insbesondere
die Stellenpläne und Stellenübersichten
ergänzen sowie Planstellen und Stellen
umwandeln. Über den weiteren Verbleib
dieser Planstellen und Stellen ist im
nächsten Haushaltsplan zu entscheiden.

(2) Bei Besoldungserhöhungsgesetzen
können das Ministerium der Finanzen
und das Ministerium des Innern und für
Sport bereits vor Verabschiedung des Ge-
setzes Abschlagszahlungen auf die im
Gesetzentwurf vorgesehenen Erhöhungs-
beträge zulassen.

§ 10

Leerstellen

(1) Das zuständige Ministerium kann
Leerstellen mit dem Vermerk „künftig
wegfallend“ ausbringen für
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1. Beamtinnen und Beamte, Richterinnen
und Richter, die unter Wegfall der
Dienstbezüge bei einem anderen
Dienstherrn verwendet werden oder
deren Dienstbezüge von einem ande-
ren Dienstherrn vollständig erstattet
werden,

2. Bedienstete, die als Abgeordnete in
den Deutschen Bundestag, in den Hes-
sischen Landtag oder in das Europäi-
sche Parlament gewählt sind,

3. Bedienstete, die für eine vorüberge-
hende Tätigkeit in öffentlichen zwi-
schenstaatlichen oder überstaatlichen
Einrichtungen oder in den Entwick-
lungsländern beurlaubt werden,

4. Beamtinnen und Beamte, die als Rich-
terinnen und Richter kraft Auftrags zu
einem hessischen Gericht, und Richte-
rinnen und Richter, die zu einer hessi-
schen Verwaltungsbehörde abgeord-
net werden,

5. Beamtinnen und Beamte, die nach 
§ 64 Abs. 1 Satz 1 oder nach § 65 
Abs. 1 des Hessischen Beamtengeset-
zes, und Richterinnen und Richter, die
nach § 7a Abs. 1 Nr. 2 oder nach § 7b
Abs. 1 des Hessischen Richtergesetzes
beurlaubt werden,

6. Tarifbeschäftigte, die nach § 28 des Ta-
rifvertrags für den öffentlichen Dienst
des Landes Hessen beurlaubt werden,

7. Tarifbeschäftigte, deren Arbeitsver-
hältnis nach § 33 Abs. 2 Satz 5 und 6
des Tarifvertrags für den öffentlichen
Dienst des Landes Hessen wegen der
Gewährung einer Rente auf Zeit ruht,

8. die Dauer der Elternzeit, wenn von der
Möglichkeit zur Beschäftigung von
Vertretungs- und Aushilfskräften aus
besonderen Gründen kein Gebrauch
gemacht werden kann,

9. Beamtinnen und Beamte, Richterinnen
und Richter, die durch Beendigung ei-
nes Beamtenverhältnisses auf Probe
nach § 4 des Hessischen Beamtenge-
setzes wieder in ihr früheres Amt zu-
rücktreten, wenn keine freie Planstelle
dieser Besoldungsgruppe zur Verfü-
gung steht,

10. Bedienstete, deren Dienstverhältnis
nach § 40a Abs. 1 und 4 der Hessi-
schen Gemeindeordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 
7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 20. De-
zember 2015 (GVBl. S. 618), ruht.

(2) Werden die Bediensteten wieder im
Landesdienst verwendet, sind sie in eine
freie oder in die nächste frei werdende
Stelle bei ihrer Verwaltung einzuweisen;
mit der Einweisung fällt die Leerstelle weg.
Bis zur Einweisung in eine freie Stelle sind
sie auf der Leerstelle zu führen.

§ 11

Über- und außerplanmäßige Ausgaben,
Vorfinanzierungen

(1) Wird infolge eines unvorhergesehe-
nen und unabweisbaren Bedürfnisses ei-

ne überplanmäßige oder außerplanmäßi-
ge Ausgabe erforderlich (Art. 143 der
Verfassung des Landes Hessen), so bedarf
es eines Nachtragshaushalts nicht, wenn
die Mehrausgabe im Einzelfall einen Be-
trag von 5 000 000 Euro nicht überschrei-
tet oder rechtliche Verpflichtungen,
Rechtsansprüche aus Gesetz oder Tarif-
vertrag zu erfüllen sind oder soweit Aus-
gabemittel von anderer Seite zweckge-
bunden zur Verfügung gestellt werden.
Für überplanmäßige und außerplanmäßi-
ge Verpflichtungsermächtigungen gilt
Entsprechendes, wenn die voraussichtlich
kassenwirksam werdenden Jahresbeträge
insgesamt einen Betrag von 5 000 000
Euro nicht überschreiten.

(2) Mit vorheriger Zustimmung des Mi-
nisteriums der Finanzen können Zuwei-
sungen der Europäischen Union bei ge-
meinsam finanzierten Förderprogrammen
vorfinanziert werden, wenn entsprechen-
de Förderzusagen der Europäischen Uni-
on vorliegen. Gleiches gilt für Zuweisun-
gen des Bundes zum Ausgleich der Belas-
tungen der kommunalen Gebietskörper-
schaften nach § 46 des Zweiten Buches
Sozialgesetzbuch und nach § 46a des
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch. Hier-
durch bedingte, nicht durch Einnahmen
im laufenden Haushaltsjahr gedeckte
Mehrausgaben sind als Vorgriffe nach 
§ 37 Abs. 6 der Hessischen Landeshaus-
haltsordnung nachzuweisen.

(3) Der Betrag für die nach § 37 Abs. 4
der Hessischen Landeshaushaltsordnung
dem Landtag vierteljährlich mitzuteilen-
den über- und außerplanmäßigen Ausga-
ben wird auf 50 000 Euro festgesetzt.

§ 12

Veräußerung und Überlassung
von Vermögensgegenständen

(1) Abweichend von § 63 Abs. 2 der
Hessischen Landeshaushaltsordnung
kann das Ministerium der Finanzen die
Veräußerung zur Erfüllung der Aufgaben
des Landes weiterhin benötigter Vermö-
gensgegenstände zulassen, wenn auf die-
se Weise die Aufgaben des Landes nach-
weislich wirtschaftlicher erfüllt werden
können. § 64 der Hessischen Landeshaus-
haltsordnung bleibt unberührt.

(2) Das Ministerium der Finanzen kann
abweichend von § 63 Abs. 3 Satz 1 der
Hessischen Landeshaushaltsordnung in
Einzelfällen gestatten, dass landeseigene
Grundstücke in Gebieten, die die Voraus-
setzungen für die Durchführung von
städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen
nach den §§ 136 bis 164b oder von städte-
baulichen Entwicklungsmaßnahmen nach
den §§ 165 bis 171 des Baugesetzbuches
in der Fassung der Bekanntmachung vom
23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 20. Ok-
tober 2015 (BGBl. I S. 1722), erfüllen,
auch ohne eine entsprechende förmliche
Festlegung des Gebiets oder der Förde-
rung der Maßnahme zum Grundstücks-
wert an die Gemeinde veräußert werden,
wenn sich diese verpflichtet, die beab-



300 Nr. 22 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen – 23. Dezember 2016

sichtigten städtebaulichen Maßnahmen
auf dem Grundstück innerhalb von fünf
Jahren durchzuführen. Bei der Ermittlung
des Grundstückswertes bleiben Verände-
rungen des Wertes, die durch die Sanie-
rungs- oder Entwicklungsmaßnahmen
hervorgerufen werden, unberücksichtigt.

(3) Abweichend von § 63 Abs. 3 Satz 1
der Hessischen Landeshaushaltsordnung
wird zugelassen, dass von staatlichen Ein-
richtungen im Bereich der Datenverarbei-
tung entwickelte oder erworbene Pro-
gramme unentgeltlich an Stellen der öf-
fentlichen Verwaltung abgegeben wer-
den können, soweit Gegenseitigkeit be-
steht.

(4) Das Ministerium der Finanzen kann
abweichend von § 63 Abs. 3 Satz 1 der
Hessischen Landeshaushaltsordnung mit
Zustimmung des Haushaltsausschusses
zulassen, dass Schloss- und Burgruinen
sowie nicht für betriebliche Zwecke benö-
tigte Kulturdenkmäler auf Staatsdomänen
unter Wahrung denkmalpflegerischer Be-
lange an Fördervereine, deren Zweck die
Trägerschaft und der Erhalt von Kultur-
denkmälern ist, oder an Gemeinden unter
dem vollen Wert bis zu einem Anerken-
nungsbetrag veräußert werden.

(5) Abweichend von § 63 Abs. 5 in Ver-
bindung mit Abs. 3 Satz 1 der Hessischen
Landeshaushaltsordnung können für die
Durchführung von Wahlen Dienstgebäu-
de des Landes Gemeinden und Landkrei-
sen unentgeltlich zur Nutzung überlassen
werden, sofern diesen keine geeigneten
Einrichtungen zur Verfügung stehen.

(6) Abweichend von § 63 Abs. 5 in Ver-
bindung mit Abs. 3 Satz 1 der Hessischen
Landeshaushaltsordnung können die der
Verpflegung der Bediensteten dienenden
Kantinenflächen und -einrichtungen den
Kantinenbetreibern pachtfrei oder zu An-
erkennungsbeträgen überlassen werden.

§ 13

Kreditaufnahme und -tilgung

(1) Das Ministerium der Finanzen kann
die im Haushaltsplan für das Haushalts-
jahr 2017 vorgesehenen Kredite aufneh-
men. Die Kreditaufnahme erfolgt grund-
sätzlich in Euro. In anderen Währungen
ist die Kreditaufnahme nur in Verbindung
mit einem Währungssicherungsgeschäft
zulässig.

(2) Der Zeitpunkt der Kreditaufnahme
ist nach der Kassenlage, den jeweiligen
Kapitalmarktverhältnissen und gesamt-
wirtschaftlichen Erfordernissen zu bestim-
men.

(3) Das Ministerium der Finanzen kann
Kredite vorzeitig tilgen und zusätzliche
Tilgungsausgaben aus kurzfristigen Kre-
diten leisten. Die Kreditermächtigung
nach Abs. 1 erhöht sich entsprechend.
Dies gilt auch, wenn kurzfristige Kredite,
die für den Ausgleich des vorangegange-
nen Haushalts erforderlich sind und de-
ren Tilgung nicht im laufenden Haus-
haltsplan vorgesehen ist, im vorangegan-
genen oder im laufenden Haushaltsjahr

aufgenommen und im laufenden Haus-
haltsjahr getilgt werden.

(4) Das Ministerium der Finanzen kann
im Rahmen der Kreditfinanzierungen Ver-
einbarungen zur Steuerung von Zinsän-
derungsrisiken sowie zur Optimierung
der Kreditkonditionen (Derivate) für be-
stehende Schulden, die laufende Kredit-
aufnahme des Haushaltsjahres sowie für
Anschlussfinanzierungen von Krediten
treffen, die in einem Zeitraum von zehn
Jahren fällig werden. Der Bezug eines
Derivatgeschäftes auf mehrere Kreditge-
schäfte ist zulässig. Das Nominalvolumen
aller ausstehenden Derivate darf den Ge-
samtbestand an Kreditmarktschulden am
Ende des vorangegangenen Haushalts-
jahres nicht übersteigen. Das Ministerium
der Finanzen kann Sicherheiten in Form
verzinster Barmittel stellen sowie entge-
gennehmen.

§ 14

Rücklagen

(1) Beim Land verbleibende Mehrein-
nahmen aus dem Steueraufkommen sind
zur Verminderung des Kreditbedarfs oder
zur Bildung von Rücklagen zum Aus-
gleich von konjunkturbedingten Minder-
einnahmen in Folgejahren zu verwenden.
Dies gilt nicht für die Auswirkungen von
Rechtsänderungen auf die Steuereinnah-
men, die zum Zeitpunkt der Haushalts-
aufstellung noch nicht bekannt waren
und bis zum Ende des laufenden Haus-
haltsjahrs kassenwirksam werden.

(2) Zur Deckung von Ausgaberesten
und anderen Verpflichtungen in künfti-
gen Haushaltsjahren kann das Ministeri-
um der Finanzen Rücklagen bilden. Zur
Begrenzung der Neuverschuldung kann
es Rücklagen auflösen.

§ 15

Garantien und Bürgschaften,
Gewährträgerschaft

(1) Das Ministerium der Finanzen kann
zur Durchführung dringender volkswirt-
schaftlich gerechtfertigter Aufgaben im
Haushaltsjahr 2017 Garantien und Bürg-
schaften bis zum Betrag von 1 500 000 000
Euro zulasten des Landes übernehmen.

(2) Das Ministerium der Finanzen kann
Bürgschaften zur Sicherung von Investi-
tionen in Wohngebäuden und sozialen
Einrichtungen im Wohnumfeld im Haus-
haltsjahr 2017 bis zu einem Betrag von
120 000 000 Euro bewilligen und überneh-
men. Das Ministerium der Finanzen kann
außerdem im Haushaltsjahr 2017 Bürg-
schaften, die in früheren Haushaltsjahren
für denselben Zweck im Rahmen des fest-
gelegten Bürgschaftsrahmens bewilligt
wurden, endgültig übernehmen.

(3) Das Ministerium der Finanzen kann
im Haushaltsjahr 2017 zur Förderung
dringender Neu- und Umbaumaßnahmen
von Ersatzschulen, die nach § 1 des 
Ersatzschulfinanzierungsgesetzes vom 
27. Juni 2013 (GVBl. S. 454), geändert
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durch Gesetz vom 24. März 2015 (GVBl.
S. 118), zuschussberechtigt sind, Bürg-
schaften bis zum Betrag von 2 500 000
Euro übernehmen.

(4) Das Ministerium der Finanzen kann
im Haushaltsjahr 2017 bis zur Höhe von 
5 880 000 Euro Garantien übernehmen,
die sich aus dem Umgang mit radioakti-
ven Stoffen nach dem Atomgesetz in der
Fassung der Bekanntmachung vom 
15. Juli 1985 (BGBl. I S. 1565), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 26. Juli 2016
(BGBl. I S. 1843), als notwendig erweisen.

(5) Das Ministerium für Wissenschaft
und Kunst kann zur Absicherung der den
hessischen Landes- und Hochschulmu-
seen und -bibliotheken, den Landesaus-
stellungen, der Verwaltung der Staatli-
chen Schlösser und Gärten, dem Landes-
amt für Denkmalpflege Hessen sowie
dem Hessischen Landesamt für geschicht-
liche Landeskunde überlassenen Leihga-
ben, an denen ein besonderes Landesin-
teresse besteht, Garantien bis zur Höhe
von insgesamt 300 000 000 Euro überneh-
men. In Anspruch genommene Ermächti-
gungen aus Vorjahren sind anzurechnen.
Durch Rückgabe von Leihgaben erlosche-
ne Garantien können erneut in Anspruch
genommen werden.

(6) Das Ministerium der Finanzen kann
Bürgschaften zur Sicherung von Investi-
tionen zur Weiterentwicklung der in den
Krankenhausplan des Landes Hessen auf-
genommenen Krankenhäuser bis zu ei-
nem Betrag von 150 000 000 Euro über-
nehmen.

(7) Das Universitätsklinikum Frankfurt
kann mit Zustimmung des Ministeriums
der Finanzen Gesellschafterdarlehen an
die Orthopädische Universitätsklinik
Friedrichsheim gGmbH in Höhe von bis
zu 65 000 000 Euro gewähren.

§ 16

Kassenkredite

Das Ministerium der Finanzen kann im
Haushaltsjahr 2017 zur Verstärkung der
Betriebsmittel kurzfristige Kredite (Kas-
senkredite) bis zur Höhe von 8 Prozent
des in § 1 festgestellten Betrages aufneh-
men. Über diesen Betrag hinaus kann das
Ministerium der Finanzen vorübergehend
weitere Kassenkredite aufnehmen, soweit
es von der Kreditermächtigung nach § 13
Abs. 1 keinen Gebrauch macht. Zusätz-
lich kann das Ministerium der Finanzen
ausschließlich für Zwecke der Stellung
von Sicherheiten nach § 13 Abs. 4 Satz 4
kurzfristige Kredite aufnehmen und Geld-
marktpapiere mit Laufzeiten bis zu einem
Jahr begeben.

§ 17

Kommunaler Finanzausgleich

Die Finanzausgleichsmasse nach § 12
des Finanzausgleichsgesetzes vom 23. Ju-
li 2015 (GVBl. S. 298), geändert durch Ge-
setz vom 25. November 2015 (GVBl. 
S. 414), für das Haushaltsjahr 2017 be-
trägt 4 551 756 000 Euro. Sie erhöht oder
vermindert sich im Haushaltsvollzug, so-
weit die Summe der festgesetzten Solida-
ritätsumlagen auf abundante Steuer- und
Umlagekraft nach den §§ 22, 28 und 34
des Finanzausgleichsgesetzes den im
Haushaltsplan veranschlagten Wert über-
oder unterschreitet. § 9 Abs. 1 Satz 2 des
Finanzausgleichsgesetzes bleibt von 
Satz 2 unberührt.

§ 18

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2017
in Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt.
Es ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen zu verkünden.

Wiesbaden, den 15. Dezember 2016

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  

B o u f f i e r d e r  F i n a n z e n  

D r.  S c h ä f e r
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Aufgrund des § 2 Abs. 1 Satz 1 des Hessischen Verwaltungskostengesetzes in der Fassung
der Bekanntmachung vom 12. Januar 2004 (GVBl. I S. 36), zuletzt geändert durch Gesetz vom
13. Dezember 2012 (GVBl. S. 622), verordnet die Landesregierung:

Artikel 11)

Änderung der Verwaltungskostenordnung für den 
Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern und für Sport

Die Anlage zu § 1 der Verwaltungskostenordnung für den Geschäftsbereich des Ministeri-
ums des Innern und für Sport vom 7. Juni 2013 (GVBl. S. 410), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 28. September 2015 (GVBl. S. 346), wird wie folgt geändert:

1. Die Übersicht zum Verwaltungskostenverzeichnis wird wie folgt geändert:

a) Nach der Angabe „Begründung einer Lebenspartnerschaft …..63“ wird die Angabe
„Berufsqualifikationsfeststellung …..9“ eingefügt.

b) Nach der Angabe „Bescheinigungen der Polizei- und Gefahrenabwehrbehörden …..
572“ wird die Angabe „Bescheinigung zur Begründung einer Lebenspartnerschaft …..
62“ eingefügt.

c) Nach der Angabe „Lotterien …..431“ wird die Angabe „Namensänderung, öffentlich-
rechtliche ….. 66“ eingefügt.

d) Nach der Angabe „Personenstandswesen …..6“ wird die Angabe „Pferdewetten nach
dem Rennwett- und Lotteriegesetz …..4318“ eingefügt.

2. In den Nr. 101 und 102 wird jeweils in Spalte 4 die Angabe „110 bis 550“ durch „121 bis
605“ ersetzt.

3. In Nr. 103 wird in Spalte 4 die Angabe „440 bis 5 500“ durch „484 bis 6 050“ ersetzt.

4. In Nr. 104 wird in Spalte 4 die Angabe „55 bis 2 750“ durch „60 bis 3 025“ ersetzt.

5. In Nr. 110 wird in Spalte 4 die Angabe „230“ durch „253“ ersetzt.

6. In Nr. 111 wird in Spalte 4 die Angabe „170“ durch „187“ ersetzt.

7. In Nr. 21 wird in Spalte 4 die Angabe „27 bis 825“ durch „30 bis 907“ ersetzt.

8. In Nr. 22 wird in Spalte 4 die Angabe „275 bis 1 100“ durch „302 bis 1 210“ ersetzt.

9. In Nr. 311 wird in Spalte 4 die Angabe „82 bis 1 375“ durch „90 bis 1 512“ ersetzt.

10. In Nr. 312 wird in Spalte 4 die Angabe „27 bis 550“ durch „30 bis 605“ ersetzt.

11. In Nr. 313 wird in Spalte 4 die Angabe „82 bis 1 375“ durch „90 bis 1 512“ ersetzt.

12. In Nr. 314 wird in Spalte 4 die Angabe „84“ durch „92“ ersetzt.

13. In Nr. 321 wird in Spalte 4 die Angabe „165 bis 3 300“ durch „181 bis 3 630“ ersetzt.

14. In Nr. 322 werden in Spalte 2 die Angabe „nach § 9“ angefügt und in Spalte 4 die Anga-
be „165 bis 550“ durch „173 bis 577“ ersetzt.

15. In Nr. 324 werden in Spalte 2 die Angabe „nach § 17a Abs. 5“ angefügt und in Spalte 4
die Angabe „84“ durch „92“ ersetzt.

16. In Nr. 411 werden in Spalte 2 die Wörter „Anlegung und Benutzung einer Begräbnisstät-
te“ durch das Wort „Bestattung“ und in Spalte 4 die Angabe „275 bis 1 750“ durch „302
bis 1 925“ ersetzt.

17. In den Nr. 412 bis 414 wird jeweils in Spalte 4 die Angabe „11 bis 44“ durch „12 bis 48“
ersetzt.

18. In Nr. 415 wird in Spalte 4 die Angabe „55 bis 550“ durch „60 bis 605“ ersetzt.

19. In den Nr. 416 und 417 wird jeweils in Spalte 4 die Angabe „27“ durch „28“ ersetzt.

20. In Nr. 418 wird in Spalte 4 die Angabe „55 bis 550“ durch „58 bis 577“ ersetzt.

21. In Nr. 4211 wird in Spalte 4 die Angabe „8“ durch „9“ ersetzt.

22. In Nr. 4212 wird in Spalte 4 die Angabe „115“ durch „121“ ersetzt.

23. In Nr. 4213 wird in Spalte 4 die Angabe „168“ durch „176“ ersetzt.

24. In Nr. 4214 wird in Spalte 4 die Angabe „225“ durch „236“ ersetzt.

25. In Nr. 4221 wird in Spalte 4 die Angabe „8“ durch „9“ ersetzt.

1) Ändert FFN 305-70

Neunte Verordnung
zur Änderung verwaltungskostenrechtlicher Vorschriften

Vom 15. Dezember 2016
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26. In Nr. 4222 wird in Spalte 4 die Angabe „4,50“ durch „5“ ersetzt.

27. In Nr. 423 wird in Spalte 4 die Angabe „27 bis 82“ durch „30 bis 90“ ersetzt.

28. In Nr. 424 wird in Spalte 4 die Angabe „55 bis 330“ durch „60 bis 363“ ersetzt.

29. In Nr. 425 wird in Spalte 4 die Angabe „27 bis 550“ durch „30 bis 605“ ersetzt.

30. In Nr. 427 wird in Spalte 4 die Angabe „8“ durch „9“ ersetzt.

31. In Nr. 4271 wird in Spalte 4 die Angabe „27 bis 82“ durch „30 bis 90“ ersetzt.

32. Nr. 431 wird wie folgt gefasst:

Nr. Gegenstand Bemessungs- Gebühr
grundlage EUR

1 2 3 4

431 Glücksspiele (Lotterien, Ausspielungen,
Sport- und Pferdewetten)

Amtshandlungen nach dem Hessischen
Glücksspielgesetz (HGlüG), dem 
Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV) und
dem Rennwett- und Lotteriegesetz

33. In Nr. 4311 wird in Spalte 2 das Wort „staatlichen“ gestrichen.

34. In Nr. 43111 wird in Spalte 4 die Angabe „100“ durch „110“ ersetzt.

35. In Nr. 43121 wird in Spalte 4 die Angabe „50 bis 10 000“ durch „52 bis 10 500“ ersetzt.

36. In Nr. 43122 wird in Spalte 4 die Angabe „100 bis 20 000“ durch „105 bis 21 000“ ersetzt.

37. In Nr. 4314 wird in Spalte 4 die Angabe „50“ durch „52“ ersetzt.

38. In Nr. 4315 werden in Spalte 2 die Wörter „und den“ durch „in Verbindung mit“ und in
Spalte 4 die Angabe „200 bis 2 000“ durch „210 bis 2 100“ ersetzt.

39. Die Nr. 43171 und 43172 werden durch die folgenden Nr. 43171 bis 43184 ersetzt:

Nr. Gegenstand Bemessungs- Gebühr
grundlage EUR

1 2 3 4

43171 Überwachung der Einhaltung der nach nach Zeitaufwand
dem Glücksspielstaatsvertrag beste-
henden oder aufgrund des Glücks-
spielstaatsvertrages begründeten 
öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen
nach § 9 Abs. 1 Satz 1 GlüStV, wenn 
der Verpflichtete hierzu besonderen 
Anlass gegeben hat 

43172 Anordnung nach § 9 Abs. 1 Satz 3 nach Zeitaufwand
Nr. 1 und 2 

43173 Untersagung nach § 9 Abs. 1 Satz 3 nach Zeitaufwand
Nr. 3 und 4

43174 Duldungsverfügung für das Veranstal- nach Zeitaufwand
ten und Vermitteln von Sportwetten

4318 Amtshandlungen bei Pferdewetten
nach § 27 Abs. 1 GlüStV in Verbin-
dung mit dem Rennwett- und Lotterie-
gesetz

43181 Erlaubnis des Betriebs eines Totalisa-
tors aus Anlass öffentlicher Pferde-
rennen und anderer öffentlicher Leis-
tungsprüfungen für Pferde nach § 1
Abs. 1 und 4 des Rennwett- und
Lotteriegesetzes mit einem Umsatz

431811 bis 1 Million Euro 264

431812 über 1 Million Euro 792

43182 Erlaubnis für eine Buchmacherin oder 462 bis
einen Buchmacher nach § 2 Abs. 1 3 300
des Rennwett- und Lotteriegesetzes
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43183 Erlaubnis für eine Örtlichkeit, wo 66 bis 660
Wetten entgegengenommen oder 
vermittelt werden, nach § 2 Abs. 2
des Rennwett- und Lotteriegesetzes

43184 Erlaubnis für eine Buchmachergehilfin 231 bis 1 320
oder einen Buchmachergehilfen nach
§ 2 Abs. 2 des Rennwett- und Lotterie-
gesetzes

40. In Nr. 4321 wird in Spalte 4 die Angabe „6 000 bis 20 000“ durch „6 600 bis 22 000“ er-
setzt.

41. In Nr. 4322 wird in Spalte 4 die Angabe „500 bis 10 000“ durch „550 bis 11 000“ ersetzt.

42. In Nr. 4323 wird in Spalte 4 die Angabe „500 bis 7 500“ durch „550 bis 8 250“ ersetzt.

43. In Nr. 451 wird in Spalte 4 die Angabe „82 bis 275“ durch „86 bis 302“ ersetzt.

44. In Nr. 452 wird in Spalte 4 die Angabe „55 bis 110“ durch „60 bis 121“ ersetzt.

45. In Nr. 453 wird in Spalte 4 die Angabe „55 bis 165“ durch „60 bis 181“ ersetzt.

46. In Nr. 454 wird in Spalte 4 die Angabe „27 bis 165“ durch „28 bis 173“ ersetzt.

47. Nach Nr. 454 werden als Nr. 455 und 456 eingefügt:

Nr. Gegenstand Bemessungs- Gebühr
grundlage EUR

1 2 3 4

455 Benennung als sachverständige 150 bis 300
Person oder Stelle nach § 6 Abs. 3

456 Verlängerung der befristeten Benen- 100 bis 200
nung als sachverständige Person oder 
Stelle nach § 6 Abs. 3

48. In Nr. 461 wird in Spalte 4 die Angabe „56“ durch „62“ ersetzt.

49. In Nr. 47 wird in Spalte 4 die Angabe „6“ durch „7“ ersetzt.

50. In Nr. 481 werden in Spalte 2 nach der Angabe „§ 1 Abs. 1“ die Angabe „Satz 1“ einge-
fügt und in Spalte 4 die Angabe „62“ durch „68“ ersetzt.

51. In Nr. 482 werden in Spalte 2 nach der Angabe „§ 1 Abs. 1“ die Angabe „Satz 1“ einge-
fügt und in Spalte 4 die Angabe „112“ durch „123“ ersetzt.

52. In Nr. 511 wird in Spalte 4 die Angabe „66“ durch „73“ ersetzt.

53. In Nr. 5231 wird in Spalte 4 die Angabe „650“ durch „700“ ersetzt.

54. In Nr. 5232 wird in Spalte 4 die Angabe „150“ durch „190“ ersetzt.

55. Nach Nr. 528 wird als Nr. 529 eingefügt:

Nr. Gegenstand Bemessungs- Gebühr
grundlage EUR

1 2 3 4

529 Auslagen sind bei gebührenfreien
Amtshandlungen nur insoweit zu er-
heben, als sie durch die Inanspruch-
nahme Dritter entstehen.

56. In den Nr. 541, 5422, 544 und 5451 wird jeweils in Spalte 4 die Angabe „60“ durch „66“
ersetzt.

57. In Nr. 547 wird in Spalte 4 die Angabe „27 bis 275“ durch „28 bis 289“ ersetzt.

58. In Nr. 5624 wird in Spalte 4 die Angabe „3 bis 9“ durch „3,50 bis 10“ ersetzt.

59. In Nr. 5721 wird in Spalte 4 die Angabe „14 bis 550“ durch „15 bis 605“ ersetzt.

60. Die Nr. 5741 wird durch die folgenden Nr. 5741 bis 57412 ersetzt:
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Nr. Gegenstand Bemessungs- Gebühr
grundlage EUR

1 2 3 4

5741 Auswertung von Luftbildern und fach-
liche Stellungnahme auf Anforderung

57411 im Bauleitplanverfahren als Träger öf- kostenfrei
fentlicher Belange oder im Rahmen
der Beteiligung durch Träger öffent-
licher Belange nach § 4 des Bauge-
setzbuchs

57412 im Übrigen je Anforderung 60

61. In Nr. 5811 wird in Spalte 4 die Angabe „2“ durch „2,50“ ersetzt.

62. In Nr. 5812 wird in Spalte 4 die Angabe „4“ durch „4,50“ ersetzt.

63. In Nr. 58131 wird in Spalte 4 die Angabe „6“ durch „7“ ersetzt.

64. In Nr. 58132 wird in Spalte 4 die Angabe „3“ durch „3,50“ ersetzt.

65. In Nr. 58141 wird in Spalte 4 die Angabe „10“ durch „11“ ersetzt.

66. In Nr. 58142 wird in Spalte 4 die Angabe „4,50“ durch „5“ ersetzt.

67. In Nr. 5815 wird in Spalte 4 die Angabe „6“ durch „7“ ersetzt.

68. In Nr. 5816 wird in Spalte 4 die Angabe „1 bis 16“ durch „1,50 bis 18“ ersetzt.

69. In Nr. 5822 wird in Spalte 4 die Angabe „600“ durch „650“ ersetzt.

70. In Nr. 5823 wird in Spalte 4 die Angabe „100“ durch „150“ ersetzt.

71. In Nr. 5824 wird in Spalte 4 die Angabe „27“ durch „30“ ersetzt.

72. In Nr. 5825 wird in Spalte 4 die Angabe „6 bis 33“ durch „7 bis 36“ ersetzt.

73. Nach Nr. 596 wird als Nr. 597 eingefügt:

Nr. Gegenstand Bemessungs- Gebühr
grundlage EUR

1 2 3 4

597 Beratung von gewerblichen oder sons- nach Zeitaufwand
tigen Betrieben oder Einrichtungen,
die eine Werkfeuerwehr unterhalten

74. In Nr. 6 werden in Spalte 2 das Wort „und“ durch ein Komma ersetzt und die Wörter
„und dem Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen“ angefügt.

75. Die Nr. 611 bis 6122 werden durch die folgenden Nr. 611 bis 6121 ersetzt:

Nr. Gegenstand Bemessungs- Gebühr
grundlage EUR

1 2 3 4

611 Prüfung der Ehevoraussetzungen 42
nach§ 13 PStG

6111 wenn auch ausländisches Recht zu 21
beachten ist, zusätzlich je ausländi-
sches Recht

612 Erneute Prüfung der Ehevorausset- 21
zungen nach § 29 Abs. 2 PStV

6121 wenn auch ausländisches Recht zu
beachten ist, zusätzlich je ausländi-
sches Recht 11

76. In Nr. 61311 wird in Spalte 4 die Angabe „40“ durch „42“ ersetzt.

77. In den Nr. 61312 und 61321 wird jeweils in Spalte 4 die Angabe „60“ durch „63“ ersetzt.

78. In Nr. 61322 wird in Spalte 4 die Angabe „90“ durch „94“ ersetzt.

79. Die Nr. 62 bis 6212 werden durch die folgenden Nr. 62 bis 6211 ersetzt:
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Nr. Gegenstand Bemessungs- Gebühr
grundlage EUR

1 2 3 4

62 Ehefähigkeitszeugnis, Bescheinigung
zur Begründung einer Lebenspartner-
schaft

621 Ausstellung eines Ehefähigkeitszeug- 42
nisses nach § 39 PStG oder einer Be-
scheinigung zur Begründung einer
Lebenspartnerschaft nach § 39a PStG

6211 wenn auch ausländisches Recht zu be- 21
achten ist, zusätzlich je ausländisches
Recht

80. Die bisherige Nr. 6213 wird Nr. 6212.

81. In Nr. 622 werden in Spalte 2 nach dem Wort „Ehefähigkeitszeugnisses“ die Wörter
„oder einer Bescheinigung zur Begründung einer Lebenspartnerschaft“ eingefügt und in
Spalte 4 die Angabe „40“ durch „42“ ersetzt.

82. Die Nr. 631 bis 6322 werden durch die folgenden Nr. 631 bis 6321 ersetzt:

Nr. Gegenstand Bemessungs- Gebühr
grundlage EUR

1 2 3 4

631 Prüfung der Voraussetzungen für die 42
Begründung einer Lebenspartner-
schaft nach § 17 Satz 1 in Verbindung
mit § 13 PStG

6311 wenn auch ausländisches Recht zu be- 21
achten ist, zusätzlich je ausländisches 
Recht

632 Erneute Prüfung der Voraussetzungen 21
für die Begründung einer Lebenspart-
nerschaft nach § 30 Satz 2 in Verbin-
dung mit § 29 Abs. 2 PStV

6321 wenn auch ausländisches Recht zu 11
beachten ist, zusätzlich je ausländi-
sches Recht

83. In Nr. 63311 wird in Spalte 4 die Angabe „40“ durch „42“ ersetzt.

84. In den Nr. 63312 und 63321 wird jeweils in Spalte 4 die Angabe „60“ durch „63“ ersetzt.

85. In Nr. 63322 wird in Spalte 4 die Angabe „90“ durch „94“ ersetzt.

86. In Nr. 641 werden in Spalte 2 die Angabe „nach § 9 Abs. 2 Satz 2 PStG“ gestrichen und
in Spalte 4 die Angabe „30“ durch „32“ ersetzt.

87. In den Nr. 6421 bis 6423 wird jeweils in Spalte 4 die Angabe „80“ durch „84“ ersetzt.

88. In Nr. 6424 wird in Spalte 4 die Angabe „40“ durch „42“ ersetzt.

89. In den Nr. 6431 und 6432 wird jeweils in Spalte 4 die Angabe „20“ durch „21“ ersetzt.

90. In Nr. 6433 wird in Spalte 4 die Angabe „30“ durch das Wort „gebührenfrei“ ersetzt.

91. In Nr. 6434 wird in Spalte 4 die Angabe „20“ durch „21“ ersetzt.

92. In den Nr. 644 und 6511 wird jeweils in Spalte 4 die Angabe „10“ durch „11“ ersetzt.

93. In den Nr. 6512 und 6513 wird jeweils in Spalte 4 die Angabe „8“ durch „9“ ersetzt.

94. In Nr. 653 wird in Spalte 4 die Angabe „10“ durch „11“ ersetzt.

95. Die Nr. 654 wird durch die folgenden Nr. 654 bis 6542 ersetzt:
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Nr. Gegenstand Bemessungs- Gebühr
grundlage EUR

1 2 3 4

654 Auskunft aus einem oder Einsicht in 
einen Registereintrag oder Auskunft
aus den und Einsicht in die Sammel-
akten nach § 62 Abs. 2 PStG,

6541 wenn sich die Auskunft oder Einsicht gebührenfrei
nur auf die zur antragstellenden Per-
son gespeicherten Daten bezieht

6542 im Übrigen nach 
Zeitaufwand

96. Nach Nr. 656 werden als Nr. 66 bis 662 eingefügt:

Nr. Gegenstand Bemessungs- Gebühr
grundlage EUR

1 2 3 4

66 Öffentlich-rechtliche Namensänderung

661 Änderung oder Feststellung eines Fa- 25 bis
miliennamens nach § 3 des Gesetzes 1 500
über die Änderung von Familienna-
men und Vornamen

662 Änderung eines Vornamens nach § 11 25 bis 500
in Verbindung mit § 3 des Gesetzes 
über die Änderung von Familien-
namen und Vornamen

97. In Nr. 71110 wird in Spalte 4 die Angabe „60“ durch „85“ ersetzt.

98. Die folgenden Nr. 9 bis 92 werden angefügt:

Nr. Gegenstand Bemessungs- Gebühr
grundlage EUR

1 2 3 4

9 Berufsqualifikationsfeststellung

Amtshandlungen nach dem Berufs-
qualifikationsfeststellungsgesetz 
(BQFG) und der Hessischen Laufbahn-
verordnung

91 Feststellung der Gleichwertigkeit im 100 bis 600
Ausland erworbener Ausbildungs-
nachweise nach § 4 Abs. 1 BQFG

92 Anerkennung einer in einem anderen 100 bis 600
Mitgliedsstaat erworbenen Berufsqua-
lifikation als Laufbahnbefähigung
nach § 33 der Hessischen Laufbahn-
verordnung

Artikel 22)

Änderung der Verwaltungskostenordnung für den Geschäftsbereich des
Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Die Anlage zu § 1 der Verwaltungskostenordnung für den Geschäftsbereich des Ministeri-
ums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 8. Dezember 2009
(GVBl. I S. 522), zuletzt geändert durch Verordnung vom 18. Dezember 2014 (GVBl. 2015 
S. 2), wird wie folgt geändert:

1. In der Übersicht zum Verwaltungskostenverzeichnis wird die Angabe „Rennwett- und
Lotteriegesetz …..334“ gestrichen.

2. Die Nr. 334 bis 3344 werden aufgehoben.

2) Ändert FFN 305-65
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Artikel 3

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 14. Tag nach der Verkündung in Kraft.

Wiesbaden, den 15. Dezember 2016

H e s s i s c h e  L a n d e s r e g i e r u n g

D e r  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  M i n i s t e r  

B o u f f i e r d e s  I n n e r n  u n d  f ü r  S p o r t

B e u t h

D e r  M i n i s t e r  
d e r  F i n a n z e n

D r.  S c h ä f e r

D i e  M i n i s t e r i n
f ü r  U m w e l t ,  K l i m a s c h u t z ,

L a n d w i r t s c h a f t  u n d  
Ve r b r a u c h e r s c h u t z

H i n z
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Aufgrund des § 76 Abs. 5 des Elften
Buches Sozialgesetzbuch vom 26. Mai
1994 (BGBl. I S. 1014, 1015), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 11. Oktober 2016
(BGBl. I S. 2233), verordnet die Landesre-
gierung:

Artikel 1

Die Verordnung über die Schiedsstelle
nach § 76 des Elften Buches Sozialgesetz-
buch vom 20. Oktober 1995 (GVBl. I 
S. 481), zuletzt geändert durch Verord-
nung vom 7. November 2011 (GVBl. I 
S. 702), wird wie folgt geändert:

1. § 1 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Nr. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Buchst. b wird wie folgt ge-
fasst:

„b) die Landesvertretung Hes-
sen des Verbandes der
Ersatzkassen e.V. ein
Mitglied,“.

bb) In Buchst. c wird das Wort
„Hessen“ durch „Süd“ er-
setzt.

cc) In Buchst. d wird das Wort
„Hessen“ durch „classic“ er-
setzt.

dd) Buchst. e wird wie folgt ge-
fasst:

„e) die Sozialversicherung
für Landwirtschaft, Fors-
ten und Gartenbau und
die Knappschaft gemein-
sam ein Mitglied,“.

ee) In Buchst. f wird das Wort
„privaten“ durch „Privaten“
ersetzt.

b) Nr. 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Buchst. a wird nach dem
Wort „Hessen“ die Angabe
„e.V.“ eingefügt und das Wort
„vier“ durch „drei“ ersetzt.

bb) In Buchst. b wird der Punkt
durch ein Komma ersetzt.

cc) Als Buchst. c wird angefügt:

„c) die in Buchst. a und b
genannten Organisatio-
nen ein gemeinsames
Mitglied.“

2. In § 5 wird die Angabe „2, 3 und § 4
Abs. 2“ durch „2 bis 4“ ersetzt.

3. § 9 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 wird das Wort
„setzt“ durch „kann“ ersetzt

und nach dem Wort „Frist“
das Wort „setzen“ eingefügt.

bb) Satz 3 wird aufgehoben.

b) In Abs. 2 Satz 1 wird das Wort
„stellt“ durch „kann“ und das
Wort „zu“ durch „zustellen“ er-
setzt.

4. In § 10 werden der Überschrift die
Wörter „in Schiedsverfahren“ ange-
fügt.

5. In § 11 Satz 2 wird das Wort „Sozial-
gerichts“ durch „Gerichts“ ersetzt.

6. § 12 wird wie folgt gefasst:

„§ 12

Verfahrenskosten

(1) Sofern die Parteien die Kosten-
tragung nicht einvernehmlich regeln,
ist nach billigem Ermessen zu ent-
scheiden, zu welchen Anteilen die
Parteien die Verfahrenskosten zu tra-
gen haben. Die Entscheidung trifft
die Schiedsstelle zusammen mit der
Festsetzung des Vertragsinhalts, das
vorsitzende Mitglied im Falle einer
anderweitigen Beendigung des
Schiedsverfahrens. Über einen dage-
gen gerichteten Widerspruch ent-
scheidet die Schiedsstelle.

(2) Verfahrenskosten sind Gebüh-
ren nach Abs. 3 und Vergütungen
von Sachverständigen und Entschädi-
gungen von Zeugen nach § 14 als
Auslagen.

(3) Für die Festsetzung des Inhalts
eines Vertrags durch die Schiedsstelle
wird eine Gebühr von 1 000 Euro bis
5 100 Euro erhoben. Wird das
Schiedsverfahren in anderer Weise
erledigt, so wird eine Gebühr von 500
Euro bis 4 100 Euro erhoben.

(4) Die Höhe der Gebühr setzt das
vorsitzende Mitglied nach Bedeu-
tung, Umfang und Schwierigkeit des
Falles fest. Über einen dagegen ge-
richteten Widerspruch entscheidet die
Schiedsstelle.

(5) Die Verfahrenskosten werden
mit der Bekanntgabe der Kostenent-
scheidung an den Kostenschuldner
fällig.“

7. § 13 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden nach der Angabe
„(GVBl. I S. 397)“ ein Komma und
die Angabe „zuletzt geändert
durch Gesetz vom 16. Dezember
2015 (GVBl. S. 594)“ eingefügt.

b) In Satz 2 werden die Wörter „ei-
nen Pauschalbetrag, dessen“
durch „Pauschalbeträge, deren“
ersetzt.*) Ändert FFN 93-44

Zweite Verordnung
zur Änderung der Verordnung über die Schiedsstelle nach 

§ 76 des Elften Buches Sozialgesetzbuch*)

Vom 12. Dezember 2016
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8. § 14 wird wie folgt gefasst:

„§ 14

Vergütung der Sachverständigen
und Entschädigung der Zeugen

Sind Sachverständige und Zeugen
auf Beschluss der Schiedsstelle hinzu-
gezogen worden, erhalten Sachver-
ständige eine Vergütung und Zeugen
eine Entschädigung entsprechend
dem Justizvergütungs- und -entschä-
digungsgesetz vom 5. Mai 2004
(BGBl. I S. 718, 776), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 11. Oktober 2016
(BGBl. I S. 2222).“

9. In § 15 Satz 1 wird das Wort „Partei-
en“ durch die Wörter „Organisatio-
nen der Kostenträger und der Träger
der Pflegeeinrichtungen“ ersetzt.

10. § 17 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird die Angabe „in der
Fassung vom 18. Januar 2001
(BGBl. I S. 130), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 23. Mai 2011
(BGBl. I S. 898),“ gestrichen.

b) Folgender Satz wird angefügt:

„Ergänzend sind die Vorschriften
des Sozialgerichtsgesetzes ent-
sprechend anwendbar.“

11. In § 18 Satz 2 wird die Angabe
„2016“ durch „2024“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach
der Verkündung in Kraft.

Wiesbaden, den 12. Dezember 2016

H e s s i s c h e  L a n d e s r e g i e r u n g

D e r  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  M i n i s t e r  

B o u f f i e r f ü r  S o z i a l e s  u n d  I n t e g r a t i o n

G r ü t t n e r
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